
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

1. Aktualisierung 2010 (1. Januar 2010) 
 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Erb- und Verjährungs-
rechts v. 24. September 2009, BGBl. I S. 3142, mit Wirkung vom 1. Januar 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 197  Dreißigjährige Verjährungsfrist 

(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein an-
deres bestimmt ist, 

1. Herausgabeansprüche aus Eigentum und 
anderen dinglichen Rechten, 

 
 
 

2. familien- und erbrechtliche Ansprüche, 
3.-6. … 
(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 2 re-

gelmäßig wiederkehrende Leistungen oder Unter-
haltsleistungen und Ansprüche nach Absatz 1 
Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wie-
derkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt an 
die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die 
regelmäßige Verjährungsfrist. 
 
§ 199  Beginn der regelmäßigen Verjährungs-
frist und Höchstfristen 

(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem 

 
1.-2. … 
(2)-(3) … 
 
 
 
 
 
 
(4) Andere Ansprüche als Schadensersatzan-

sprüche verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren 
von ihrer Entstehung an. 

(5) … 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 197  Dreißigjährige Verjährungsfrist 

(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein an-
deres bestimmt ist, 

1. Herausgabeansprüche aus Eigentum, ande-
ren dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130 
und 2362 sowie die Ansprüche, die der 
Geltendmachung der Herausgabeansprü-
che dienen, 

2. (weggefallen) s 
3.-6. (unverändert) 
(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 

künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der 
Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige 
Verjährungsfrist. 
 
 
 
§ 199  Beginn der regelmäßigen Verjährungs-
frist und Verjährungshöchstfristen 

(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, 
soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn 
bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem 

1.-2. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beru-

hen oder deren Geltendmachung die Kenntnis 
einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, 
verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren 
von der Entstehung des Anspruchs an. 

(4) Andere Ansprüche als die nach den Ab-
sätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn 
Jahren von ihrer Entstehung an. 

(5) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 207  Hemmung der Verjährung aus familiären 
und ähnlichen Gründen 

(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen 
Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. 
Das Gleiche gilt für Ansprüche zwischen 

1. … 
2. Eltern und Kindern und dem Ehegatten ei-

nes Elternteils und dessen Kindern während 
der Minderjährigkeit der Kinder, s 

 
 
 
3.-5. … 

Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen 
den Beistand ist während der Dauer der Beistand-
schaft gehemmt. 

(2) … 
 
§ 1302  Verjährung 

Die in den §§ 1298 bis 1301 bestimmten An-
sprüche verjähren in zwei Jahren von der Auflö-
sung des Verlöbnisses an. 
 
§ 1378  Ausgleichsforderung 

(1)-(3) … 
(4) Die Ausgleichsforderung verjährt in drei Jah-

ren; die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Ehegatte erfährt, dass der Güterstand beendet ist. 
Die Forderung verjährt jedoch spätestens 30 Jahre 
nach der Beendigung des Güterstands. Endet der 
Güterstand durch den Tod eines Ehegatten, so 
sind im Übrigen die Vorschriften anzuwenden, die 
für die Verjährung eines Pflichtteilsanspruchs gel-
ten. 

 
§ 1390  Ansprüche des Ausgleichsberechtigten 
gegen Dritte 

(1)-(2) … 
(3) Der Anspruch verjährt in drei Jahren nach 

der Beendigung des Güterstands. Endet der Gü-
terstand durch den Tod eines Ehegatten, so wird 
die Verjährung nicht dadurch gehemmt, dass der 
Anspruch erst geltend gemacht werden kann, 
wenn der Ehegatte die Erbschaft oder ein Ver-
mächtnis ausgeschlagen hat. 

 
§ 1513  Entziehung des Anteils 

(1) Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass mit 
seinem Tod die fortgesetzte Gütergemeinschaft 
eintritt, einem anteilsberechtigten Abkömmling den 
diesem nach der Beendigung der fortgesetzten 
Gütergemeinschaft gebührenden Anteil an dem 
Gesamtgut durch letztwillige Verfügung entziehen, 
wenn er berechtigt ist, dem Abkömmling den 

§ 207  Hemmung der Verjährung aus familiären 
und ähnlichen Gründen 

(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen 
Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. 
Das Gleiche gilt für Ansprüche zwischen 

1. (unverändert) s 
2. dem Kind und s 

a) seinen Eltern oder 
b) dem Ehegatten oder Lebenspartner 

eines Elternteils 
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
des Kindes, 

3.-5. (unverändert) 
Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen 
den Beistand ist während der Dauer der Beistand-
schaft gehemmt. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1302  Verjährung 

Die Verjährungsfrist der in den §§ 1298 
bis 1301 bestimmten Ansprüche beginnt mit 
der Auflösung des Verlöbnisses. 
 
§ 1378  Ausgleichsforderung 

(1)-(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 1390  Ansprüche des Ausgleichsberechtigten 
gegen Dritte 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Verjährungsfrist des Anspruchs be-

ginnt mit der Beendigung des Güterstands. 
Endet der Güterstand durch den Tod eines Ehe-
gatten, so wird die Verjährung nicht dadurch ge-
hemmt, dass der Anspruch erst geltend gemacht 
werden kann, wenn der Ehegatte die Erbschaft 
oder ein Vermächtnis ausgeschlagen hat. 

 
§ 1513  Entziehung des Anteils 

(1) Jeder Ehegatte kann für den Fall, dass mit 
seinem Tod die fortgesetzte Gütergemeinschaft 
eintritt, einem anteilsberechtigten Abkömmling den 
diesem nach der Beendigung der fortgesetzten 
Gütergemeinschaft gebührenden Anteil an dem 
Gesamtgut durch letztwillige Verfügung entziehen, 
wenn er berechtigt ist, dem Abkömmling den 



 

 

    
 

Pflichtteil zu entziehen. Die Vorschrift des § 2336 
Abs. 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung. 

(2) … 
 
§ 1600b  Anfechtungsfristen 

(1)-(4) … 
(5) Die Frist wird durch die Einleitung eines Ver-

fahrens nach § 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 
Abs. 2 gilt entsprechend. Die Frist ist auch ge-
hemmt, solange der Anfechtungsberechtigte wider-
rechtlich durch Drohung an der Anfechtung gehin-
dert wird. Im Übrigen sind die §§ 206 und 210 ent-
sprechend anzuwenden. 

 
(6) … 

 
§ 1836e  Gesetzlicher Forderungsübergang 

(1) Soweit die Staatskasse den Vormund oder 
Gegenvormund befriedigt, gehen Ansprüche des 
Vormundes oder Gegenvormunds gegen den 
Mündel auf die Staatskasse über. Der übergegan-
gene Anspruch erlischt in zehn Jahren vom Ablauf 
des Jahres an, in dem die Staatskasse die Auf-
wendungen oder die Vergütung bezahlt hat. Nach 
dem Tode des Mündels haftet sein Erbe nur mit 
dem Wert des im Zeitpunkt des Erbfalls vorhande-
nen Nachlasses; § 102 Abs. 3 und 4 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend, 
§ 1836c findet auf den Erben keine Anwendung. 

(2) Soweit Ansprüche gemäß § 1836c Nr. 1 
Satz 2 einzusetzen sind, findet zugunsten der 
Staatskasse § 850b der Zivilprozessordnung keine 
Anwendung. 
 
§ 1936  Gesetzliches Erbrecht des Fiskus 

(1) Ist zur Zeit des Erbfalls weder ein Verwand-
ter, ein Lebenspartner noch ein Ehegatte des Erb-
lassers vorhanden, so ist der Fiskus des Bundes-
staats, dem der Erblasser zur Zeit des Todes an-
gehört hat, gesetzlicher Erbe. Hat der Erblasser 
mehreren Bundesstaaten angehört, so ist der Fis-
kus eines jeden dieser Staaten zu gleichem Anteil 
zur Erbfolge berufen. 

(2) War der Erblasser ein Deutscher, der kei-
nem Bundesstaat angehörte, so ist der Reichsfis-
kus gesetzlicher Erbe. 
 
§ 2057a  Ausgleichungspflicht bei besonderen 
Leistungen eines Abkömmlings 

(1) Ein Abkömmling, der durch Mitarbeit im 
Haushalt, Beruf oder Geschäft des Erblassers 
während längerer Zeit, durch erhebliche Geldleis-
tungen oder in anderer Weise in besonderem Ma-
ße dazu beigetragen hat, dass das Vermögen des 
Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann bei 

Pflichtteil zu entziehen. Die Vorschrift des § 2336 
Abs. 2 und 3 findet entsprechende Anwendung. 

(2) (unverändert) 
 
§ 1600b  Anfechtungsfristen 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Die Frist wird durch die Einleitung eines Ver-

fahrens nach § 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 
Abs. 2 gilt entsprechend. Die Frist ist auch ge-
hemmt, solange der Anfechtungsberechtigte wider-
rechtlich durch Drohung an der Anfechtung gehin-
dert wird. Im Übrigen sind § 204 Absatz 1 Num-
mer 4, 8, 13, 14 und Absatz 2 sowie die §§ 206 
und 210 entsprechend anzuwenden. 

(6) (unverändert) 
 
§ 1836e  Gesetzlicher Forderungsübergang 

(1) Soweit die Staatskasse den Vormund oder 
Gegenvormund befriedigt, gehen Ansprüche des 
Vormundes oder Gegenvormunds gegen den 
Mündel auf die Staatskasse über. Nach dem Tode 
des Mündels haftet sein Erbe nur mit dem Wert 
des im Zeitpunkt des Erbfalls vorhandenen Nach-
lasses; § 102 Abs. 3 und 4 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend, § 1836c findet 
auf den Erben keine Anwendung. 

 
 
 

(2) Soweit Ansprüche gemäß § 1836c Nr. 1 
Satz 3 einzusetzen sind, findet zugunsten der 
Staatskasse § 850b der Zivilprozessordnung keine 
Anwendung. 
 
§ 1936  Gesetzliches Erbrecht des Staates 

Ist zur Zeit des Erbfalls kein Verwandter, Ehe-
gatte oder Lebenspartner des Erblassers vor-
handen, erbt das Land, in dem der Erblasser 
zur Zeit des Erbfalls seinen letzten Wohnsitz 
oder, wenn ein solcher nicht feststellbar ist, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im Übri-
gen erbt der Bund. 
 
 
 
 
 
§ 2057a  Ausgleichungspflicht bei besonderen 
Leistungen eines Abkömmlings 

(1) Ein Abkömmling, der durch Mitarbeit im 
Haushalt, Beruf oder Geschäft des Erblassers 
während längerer Zeit, durch erhebliche Geldleis-
tungen oder in anderer Weise in besonderem Ma-
ße dazu beigetragen hat, dass das Vermögen des 
Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann bei 



 

 

    
 

der Auseinandersetzung eine Ausgleichung unter 
den Abkömmlingen verlangen, die mit ihm als ge-
setzliche Erben zur Erbfolge gelangen; § 2052 gilt 
entsprechend. Dies gilt auch für einen Abkömm-
ling, der unter Verzicht auf berufliches Einkommen 
den Erblasser während längerer Zeit gepflegt hat. 

(2)-(4) … 
 
§ 2182  Gewährleistung für Rechtsmängel 

(1) Ist eine nur der Gattung nach bestimmte 
Sache vermacht, so hat der Beschwerte die glei-
chen Verpflichtungen wie ein Verkäufer nach den 
Vorschriften des § 433 Abs. 1 Satz 1, der §§ 436, 
452 und 453. Er hat die Sache dem Vermächtnis-
nehmer frei von Rechtsmängeln im Sinne des 
§ 435 zu verschaffen. § 444 findet entsprechende 
Anwendung. 

(2)-(3) … 
 
§ 2183  Gewährleistung für Sachmängel 

Ist eine nur der Gattung nach bestimmte Sache 
vermacht, so kann der Vermächtnisnehmer, wenn 
die geleistete Sache mangelhaft ist, verlangen, 
dass ihm anstelle der mangelhaften Sache eine 
mangelfreie geliefert wird. Hat der Beschwerte 
einen Sachmangel arglistig verschwiegen, so kann 
der Vermächtnisnehmer statt der Lieferung einer 
mangelfreien Sache Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen. Auf diese Ansprüche 
finden die für die Gewährleistung wegen Mängel 
einer verkauften Sache geltenden Vorschriften 
entsprechende Anwendung. 
 
 
§ 2204  Auseinandersetzung unter Miterben 

(1) Der Testamentsvollstrecker hat, wenn meh-
rere Erben vorhanden sind, die Auseinanderset-
zung unter ihnen nach Maßgabe der §§ 2042 
bis 2056 zu bewirken. 

(2) … 
 
§ 2287  Den Vertragserben beeinträchtigende 
Schenkungen 

(1) … 
(2) Der Anspruch verjährt in drei Jahren von 

dem Anfall der Erbschaft an. 
 
§ 2297  Rücktritt durch Testament 

Soweit der Erblasser zum Rücktritt berechtigt 
ist, kann er nach dem Tode des anderen Vertrag-
schließenden die vertragsmäßige Verfügung durch 
Testament aufheben. In den Fällen des § 2294 
findet die Vorschrift des § 2336 Abs. 2 bis 4 ent-
sprechende Anwendung. 
 

der Auseinandersetzung eine Ausgleichung unter 
den Abkömmlingen verlangen, die mit ihm als ge-
setzliche Erben zur Erbfolge gelangen; § 2052 gilt 
entsprechend. Dies gilt auch für einen Abkömm-
ling, der den Erblasser während längerer Zeit ge-
pflegt hat. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 2182  Haftung für Rechtsmängel 

(1) Ist ein nur der Gattung nach bestimmter 
Gegenstand vermacht, so hat der Beschwerte die 
gleichen Verpflichtungen wie ein Verkäufer nach 
den Vorschriften des § 433 Abs. 1 Satz 1, der 
§§ 436, 452 und 453. Er hat den Gegenstand 
dem Vermächtnisnehmer frei von Rechtsmängeln 
im Sinne des § 435 zu verschaffen. § 444 findet 
entsprechende Anwendung. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 2183  Haftung für Sachmängel 

Ist eine nur der Gattung nach bestimmte Sache 
vermacht, so kann der Vermächtnisnehmer, wenn 
die geleistete Sache mangelhaft ist, verlangen, 
dass ihm anstelle der mangelhaften Sache eine 
mangelfreie geliefert wird. Hat der Beschwerte 
einen Sachmangel arglistig verschwiegen, so kann 
der Vermächtnisnehmer anstelle der Lieferung 
einer mangelfreien Sache Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen, ohne dass er eine Frist 
zur Nacherfüllung setzen muss. Auf diese An-
sprüche finden die für die Sachmängel beim Kauf 
einer Sache geltenden Vorschriften entsprechen-
de Anwendung. 
 
§ 2204  Auseinandersetzung unter Miterben 

(1) Der Testamentsvollstrecker hat, wenn meh-
rere Erben vorhanden sind, die Auseinanderset-
zung unter ihnen nach Maßgabe der §§ 2042 
bis 2057a zu bewirken. 

(2) (unverändert) 
 
§ 2287  Den Vertragserben beeinträchtigende 
Schenkungen 

(1) (unverändert) 
(2) Die Verjährungsfrist des Anspruchs be-

ginnt mit dem Erbfall. 
 
§ 2297  Rücktritt durch Testament 

Soweit der Erblasser zum Rücktritt berechtigt 
ist, kann er nach dem Tode des anderen Vertrag-
schließenden die vertragsmäßige Verfügung durch 
Testament aufheben. In den Fällen des § 2294 
findet die Vorschrift des § 2336 Abs. 2 und 3 ent-
sprechende Anwendung. 
 



 

 

    
 

§ 2305  Zusatzpflichtteil 
Ist einem Pflichtteilsberechtigten ein Erbteil hin-

terlassen, der geringer ist als die Hälfte des ge-
setzlichen Erbteils, so kann der Pflichtteilsberech-
tigte von den Miterben als Pflichtteil den Wert des 
an der Hälfte fehlenden Teils verlangen. 
 
 
 
 
§ 2306  Beschränkungen und Beschwerungen 

(1) Ist ein als Erbe berufener Pflichtteilsberech-
tigter durch die Einsetzung eines Nacherben, die 
Ernennung eines Testamentsvollstreckers oder 
eine Teilungsanordnung beschränkt oder ist er mit 
einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert, 
so gilt die Beschränkung oder die Beschwerung 
als nicht angeordnet, wenn der ihm hinterlassene 
Erbteil die Hälfte des gesetzlichen Erbteils nicht 
übersteigt. Ist der hinterlassene Erbteil größer, so 
kann der Pflichtteilsberechtigte den Pflichtteil ver-
langen, wenn er den Erbteil ausschlägt; die Aus-
schlagungsfrist beginnt erst, wenn der Pflichtteils-
berechtigte von der Beschränkung oder der Be-
schwerung Kenntnis erlangt. 

(2) … 
 
§ 2325  Pflichtteilsergänzungsanspruch bei 
Schenkungen 

(1)-(2) … 
(3) Die Schenkung bleibt unberücksichtigt, 

wenn zur Zeit des Erbfalls zehn Jahre seit der 
Leistung des verschenkten Gegenstands verstri-
chen sind; ist die Schenkung an den Ehegatten 
des Erblassers erfolgt, so beginnt die Frist nicht 
vor der Auflösung der Ehe. 
 
 
 
 
§ 2331a  Stundung 

(1) Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, so 
kann er Stundung des Pflichtteilsanspruchs ver-
langen, wenn die sofortige Erfüllung des gesamten 
Anspruchs den Erben wegen der Art der Nach-
lassgegenstände ungewöhnlich hart treffen, insbe-
sondere wenn sie ihn zur Aufgabe seiner Fami-
lienwohnung oder zur Veräußerung eines Wirt-
schaftsguts zwingen würde, das für den Erben und 
seine Familie die wirtschaftliche Lebensgrundlage 
bildet. Stundung kann nur verlangt werden, soweit 
sie dem Pflichtteilsberechtigten bei Abwägung der 
Interessen beider Teile zugemutet werden kann. 

(2) … 
 

§ 2305  Zusatzpflichtteil 
Ist einem Pflichtteilsberechtigten ein Erbteil hin-

terlassen, der geringer ist als die Hälfte des ge-
setzlichen Erbteils, so kann der Pflichtteilsberech-
tigte von den Miterben als Pflichtteil den Wert des 
an der Hälfte fehlenden Teils verlangen. Bei der 
Berechnung des Wertes bleiben Beschränkun-
gen und Beschwerungen der in § 2306 be-
zeichneten Art außer Betracht. 
 
§ 2306  Beschränkungen und Beschwerungen 

(1) Ist ein als Erbe berufener Pflichtteilsberech-
tigter durch die Einsetzung eines Nacherben, die 
Ernennung eines Testamentsvollstreckers oder 
eine Teilungsanordnung beschränkt oder ist er mit 
einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert, 
so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er den 
Erbteil ausschlägt; die Ausschlagungsfrist beginnt 
erst, wenn der Pflichtteilsberechtigte von der Be-
schränkung oder der Beschwerung Kenntnis er-
langt. 

 
 
 
 
(2) (unverändert) 

 
§ 2325  Pflichtteilsergänzungsanspruch bei 
Schenkungen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Schenkung wird innerhalb des ersten 

Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, in-
nerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall 
um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. 
Sind zehn Jahre seit der Leistung des ver-
schenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt 
die Schenkung unberücksichtigt. Ist die Schen-
kung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist 
nicht vor der Auflösung der Ehe. 
 
§ 2331a  Stundung 

(1) Der Erbe kann Stundung des Pflichtteils 
verlangen, wenn die sofortige Erfüllung des 
gesamten Anspruchs für den Erben wegen der 
Art der Nachlassgegenstände eine unbillige 
Härte wäre, insbesondere wenn sie ihn zur Aufga-
be des Familienheims oder zur Veräußerung 
eines Wirtschaftsguts zwingen würde, das für den 
Erben und seine Familie die wirtschaftliche Le-
bensgrundlage bildet. Die Interessen des Pflicht-
teilsberechtigten sind angemessen zu berück-
sichtigen. 

 
(2) (unverändert) 

 



 

 

    
 

§ 2332  Verjährung 
(1) Der Pflichtteilsanspruch verjährt in drei Jah-

ren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Pflicht-
teilsberechtigte von dem Eintritt des Erbfalls und 
von der ihn beeinträchtigenden Verfügung Kennt-
nis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 
30 Jahren von dem Eintritt des Erbfalls an. 

(2) Der nach § 2329 dem Pflichtteilsberechtig-
ten gegen den Beschenkten zustehende Anspruch 
verjährt in drei Jahren von dem Eintritt des Erbfalls 
an. 

(3) Die Verjährung wird nicht dadurch ge-
hemmt, dass die Ansprüche erst nach der Aus-
schlagung der Erbschaft oder eines Vermächtnis-
ses geltend gemacht werden können. 
 
 
§ 2333  Entziehung des Pflichtteils eines Ab-
kömmlings 

Der Erblasser kann einem Abkömmling den 
Pflichtteil entziehen: 

1. wenn der Abkömmling dem Erblasser, dem 
Ehegatten oder einem anderen Abkömmling 
des Erblassers nach dem Leben trachtet, 

 
2. wenn der Abkömmling sich einer vorsätzli-

chen körperlichen Misshandlung des Erb-
lassers oder des Ehegatten des Erblassers 
schuldig macht, im Falle der Misshandlung 
des Ehegatten jedoch nur, wenn der Ab-
kömmling von diesem abstammt, 

3. wenn der Abkömmling sich eines Verbre-
chens oder eines schweren vorsätzlichen 
Vergehens gegen den Erblasser oder des-
sen Ehegatten schuldig macht, 

4. wenn der Abkömmling die ihm dem Erblas-
ser gegenüber gesetzlich obliegende Unter-
haltspflicht böswillig verletzt, 

5. wenn der Abkömmling einen ehrlosen oder 
unsittlichen Lebenswandel wider den Willen 
des Erblassers führt. s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2332  Verjährung 
(1) Die Verjährungsfrist des dem Pflicht-

teilsberechtigten nach § 2329 gegen den Be-
schenkten zustehenden Anspruchs beginnt mit 
dem Erbfall. 

 
 
 
 
 
 
(2) Die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs 

und des Anspruchs nach § 2329 wird nicht da-
durch gehemmt, dass die Ansprüche erst nach der 
Ausschlagung der Erbschaft oder eines Vermächt-
nisses geltend gemacht werden können. 
 
§ 2333  Entziehung des Pflichtteils 

 
(1) Der Erblasser kann einem Abkömmling den 

Pflichtteil entziehen, wenn der Abkömmling 
1. dem Erblasser, dem Ehegatten des Erblas-

sers, einem anderen Abkömmling oder ei-
ner dem Erblasser ähnlich nahe stehen-
den Person nach dem Leben trachtet, 

 
 
 
 
 
 

2. sich eines Verbrechens oder eines schwe-
ren vorsätzlichen Vergehens gegen eine 
der in Nummer 1 bezeichneten Personen 
schuldig macht, 

3. die ihm dem Erblasser gegenüber gesetzlich 
obliegende Unterhaltspflicht böswillig ver-
letzt oder 

4. wegen einer vorsätzlichen Straftat zu ei-
ner Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr ohne Bewährung rechtskräftig ver-
urteilt wird und die Teilhabe des Ab-
kömmlings am Nachlass deshalb für den 
Erblasser unzumutbar ist. Gleiches gilt, 
wenn die Unterbringung des Abkömm-
lings in einem psychiatrischen Kranken-
haus oder in einer Entziehungsanstalt 
wegen einer ähnlich schwerwiegenden 
vorsätzlichen Tat rechtskräftig angeord-
net wird. s 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Ent-
ziehung des Eltern- oder Ehegattenpflichtteils. 
 
 
 



 

 

    
 

§ 2334  Entziehung des Elternpflichtteils 
Der Erblasser kann dem Vater den Pflichtteil 

entziehen, wenn dieser sich einer der in § 2333 
Nr. 1, 3, 4 bezeichneten Verfehlungen schuldig 
macht. Das gleiche Recht steht dem Erblasser der 
Mutter gegenüber zu, wenn diese sich einer sol-
chen Verfehlung schuldig macht. 
 
§ 2335  Entziehung des Ehegattenpflichtteils 

Der Erblasser kann dem Ehegatten den Pflicht-
teil entziehen: 

1. wenn der Ehegatte dem Erblasser oder ei-
nem Abkömmling des Erblassers nach dem 
Leben trachtet, 

2. wenn der Ehegatte sich einer vorsätzlichen 
körperlichen Misshandlung des Erblassers 
schuldig macht, 

3. wenn der Ehegatte sich eines Verbrechens 
oder eines schweren vorsätzlichen Verge-
hens gegen den Erblasser schuldig macht, 

4. wenn der Ehegatte die ihm dem Erblasser 
gegenüber gesetzlich obliegende Unter-
haltspflicht böswillig verletzt. 

 
§ 2336  Form, Beweislast, Unwirksamwerden 

(1) … 
(2) Der Grund der Entziehung muss zur Zeit der 

Errichtung bestehen und in der Verfügung ange-
geben werden. 

 
 
 
 
(3) … 
(4) Im Falle des § 2333 Nr. 5 ist die Entziehung 

unwirksam, wenn sich der Abkömmling zur Zeit 
des Erbfalls von dem ehrlosen oder unsittlichen 
Lebenswandel dauernd abgewendet hat. 
 
§ 2352  Verzicht auf Zuwendungen 

Wer durch Testament als Erbe eingesetzt oder 
mit einem Vermächtnis bedacht ist, kann durch 
Vertrag mit dem Erblasser auf die Zuwendung 
verzichten. Das Gleiche gilt für eine Zuwendung, 
die in einem Erbvertrag einem Dritten gemacht ist. 
Die Vorschriften der §§ 2347, 2348 finden Anwen-
dung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2336  Form, Beweislast, Unwirksamwerden 

(1) (unverändert) 
(2) Der Grund der Entziehung muss zur Zeit der 

Errichtung bestehen und in der Verfügung ange-
geben werden. Für eine Entziehung nach § 2333 
Absatz 1 Nummer 4 muss zur Zeit der Errich-
tung die Tat begangen sein und der Grund für 
die Unzumutbarkeit vorliegen; beides muss in 
der Verfügung angegeben werden. 

(3) (unverändert) 
 
 
 
 
 
§ 2352  Verzicht auf Zuwendungen 

Wer durch Testament als Erbe eingesetzt oder 
mit einem Vermächtnis bedacht ist, kann durch 
Vertrag mit dem Erblasser auf die Zuwendung 
verzichten. Das Gleiche gilt für eine Zuwendung, 
die in einem Erbvertrag einem Dritten gemacht ist. 
Die Vorschriften der §§ 2347 bis 2349 finden An-
wendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 2376  Haftung des Verkäufers 
(1) Die Verpflichtung des Verkäufers zur Ge-

währleistung wegen eines Mangels im Recht be-
schränkt sich auf die Haftung dafür, dass ihm das 
Erbrecht zusteht, dass es nicht durch das Recht 
eines Nacherben oder durch die Ernennung eines 
Testamentsvollstreckers beschränkt ist, dass nicht 
Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilslasten, Aus-
gleichungspflichten oder Teilungsanordnungen 
bestehen und dass nicht unbeschränkte Haftung 
gegenüber den Nachlassgläubigern oder einzelnen 
von ihnen eingetreten ist. 

(2) Sachmängel einer zur Erbschaft gehören-
den Sache hat der Verkäufer nicht zu vertreten. 
 

§ 2376  Haftung des Verkäufers 
(1) Die Haftung des Verkäufers für Rechts-

mängel beschränkt sich darauf, dass ihm das 
Erbrecht zusteht, dass es nicht durch das Recht 
eines Nacherben oder durch die Ernennung eines 
Testamentsvollstreckers beschränkt ist, dass nicht 
Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilslasten, Aus-
gleichungspflichten oder Teilungsanordnungen 
bestehen und dass nicht unbeschränkte Haftung 
gegenüber den Nachlassgläubigern oder einzelnen 
von ihnen eingetreten ist. 

 
(2) Für Sachmängel eines zur Erbschaft ge-

hörenden Gegenstands haftet der Verkäufer 
nicht, es sei denn, dass er einen Mangel arglis-
tig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit des Gegenstands übernommen 
hat. 
 

 
 


